
 

 

UNIVERSITÄT REGENSBURG 
 

In der .................................. Fakultät 
 

ist eine 
 

Professur 
 

der Besoldungsgruppe W 3 (Lehrstuhl) 
(der Besoldungsgruppe W 2) 

 
für ............................................ 

 
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit/Zeit für die Dauer von .... Jahren 

 
zum Wintersemester/Sommersemester zu besetzen. 
(oder zum 01.04., 01.10.)* 
 
Bei Beamtenverhältnissen auf Zeit kann gegebenenfalls  eingefügt werden: 
Das Beamtenverhältnis auf Zeit kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 10 Abs. 2 Sätze 6 
und 8 Bayerisches Hochschullehrergesetz in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt 
werden. 
 
hier: Angaben über Aufgaben in Forschung und Lehre (gegebenenfalls: und Krankenversorgung) 
sowie erwünschte Schwerpunkte in der Forschung (diese sollen nicht zu eng formuliert werden 
und sie sollen nur zukunftsorientierte Schwerpunkte, nicht auslaufende betreffen). 
 
Einstellungsvoraussetzungen sind abgeschlossenes Hochschulstudium, Promotion, zusätzliche 
wissenschaftliche Leistungen (Habilitation, Juniorprofessur oder gleichwertige wissenschaftliche 
Leistungen) und pädagogische Eignung. Gleichzeitig sollte die Bereitschaft bestehen, Lehrver- 
anstaltungen auf Englisch anzubieten. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Schwerbehinderte bevorzugt. 
 
Bewerberinnen und Bewerber dürfen das 52. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Ernennung noch nicht 
vollendet haben (Ausnahmen gem. Art. 10 Abs. 3 Satz 2 BayHSchPG). 
 
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte 
Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Urkunden, Schriftenverzeichnis 
mit den wichtigsten Sonderdrucken) sind 
 

bis zum ..................... 
 

an den Dekan der ............................ Fakultät 
der Universität Regensburg, D-93040 Regensburg, zu richten. 
 
 
* Bitte beachten Sie, daß jede Stelle erst wieder nach Ablauf der Stellensperre und 

frühestens zum 01.04. bzw. 01.10. des darauffolgenden Semesters besetzt werden kann. 
 


